
Amtliche Mitteilungen / 42. Jahrgang 067/2023 

Achtzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die 
Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(BPO) 

Übergangsregelungen Lesefassung

vom 08.09.2023 

Der Senat der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat am 05.07.2023 gemäß den §§ 41 Abs. 1 S. 
2, 44 Abs. 1 S. 2 NHG i.d.F. vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 422), zuletzt geändert am 15.12.2015 (Nds. 
GVBI. 2015, S. 384), die folgende achtzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- 
und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BPO) in der 
Fassung vom 01.08.2022 (Amtliche Mitteilungen 060/2022) beschlossen. Sie wurde gemäß § 37 Abs. 
1 Nr. 5 b) NHG vom Präsidium am 11.07.2023 genehmigt. 

Abschnitt I 

...

muar5901
Hervorheben
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Abschnitt II 

1. Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und nach der Bekanntma-
chung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Wintersemester 
2023/24 für alle Studierenden unabhängig vom Zeitpunkt des Studienbeginns in Kraft. 

2. Übergangsbestimmungen und Hinweise

(1) Anlage 3 a
Professionalisierungsbereich und besondere Bestimmungen für Praxismodule für Studierende
mit außerschulischem Berufsziel
Hinweis: Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3 a erfolgreich absolvierte Module, die Be-
standteil der Anlage 3 a i.d.F. vom 01.08.2022 oder früher waren, behalten ihre Gültigkeit.

(2) Anlage 3 b
Professionalisierungsbereich für Studierende mit Berufsziel Lehramt
Hinweis: Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3 b erfolgreich absolvierte Module, die Be-
standteil der Anlage 3 b i.d.F. vom 01.08.2022 oder früher waren, behalten ihre Gültigkeit.

(3) Anlage 5 a
Biologie (Fach-Bachelor)

a) Abweichend von Ziff. 1. gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2023/24
die bisher für sie geltenden Regelungen der fachspezifischen Anlage 5 a bis längstens zum
Sommersemester 2025. Nach dem Sommersemester 2025 werden die Module bio220 und
bio256 in die neuen Module bio223, bio224 und bio245 überführt.

b) Hinweis: Erfolgreich abgeschlossene Akzentsetzungsmodule bio395, bio396, bio416 und
bio460 behalten Ihre Gültigkeit.

(4) Anlage 5 b
Biologie (Zwei-Fächer-Bachelor)

a) Abweichend von Ziff. 1. gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2023/24
die bisher für sie geltenden Regelung der fachspezifischen Anlage 5 b bis längstens zum Som-
mersemester 2025. Nach dem Sommersemester 2025 gelten folgende Maßgaben:

• bio220 und bio245 werden in die neuen Module bio223, bio224 und bio225 überführt;
• für die Berufsziele Lehramt Gymnasium sowie Haupt- und Realschule werden bio239 in

bio218 und bio236 in bio225 überführt;
• für das Studium von Biologie als 30 KP-Fach werden die Module bio233 und bio236 in

das Modul bio225 Grundlagen der Biochemie, Zellbiologie und Genetik überführt.
b) Hinweis: Erfolgreich abgeschlossene Akzentsetzungsmodule bio395, bio396, bio416 und

bio460 behalten Ihre Gültigkeit.

(5) Anlage 11 a
Informatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Ziff. 1 gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 die bisher
für sie jeweils geltenden Regelungen der fachspezifischen Anlage 11 a in der Fassung der Änderungen
gem. Abschnitt I, Punkte 6.2.-6.13. bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2025.

Hinweis: Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 11 a erfolgreich absolvierte Module, die 
Bestandteil der Anlage 11 a i.d.F. vom 01.08.2022 oder früher waren, behalten ihre Gültigkeit. 

(6) Anlage 11 b
Informatik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Hinweis: Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2023/24 gilt, dass bereits absolvierte
Module ihre Gültigkeit behalten.
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(7) Anlage 14 a
Materielle Kultur: Textil (Zwei-Fächer-Bachelor)

a) Abweichend von Ziff. 1 gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2023/24
die bisher für sie jeweils geltenden Regelungen der fachspezifischen Anlage 14 a bis längstens
zum Ende des Sommersemesters 2026. Das Modul mkt291 kann darüber hinaus von Studie-
renden, die ein oder drei Aufbaumodule im Umfang von jeweils 9 KP absolviert haben, bis ein-
schließlich Sommersemester 2029 absolviert werden.

b) Hinweis: Nach bisherigen Bestimmungen erfolgreich absolvierte Module behalten ihre Gültig-
keit. Es gelten folgende Überführungsregelungen: Das Modul mkt295 wird in das Modul mkt294
überführt.

(8) Anlage 16
Musik (Zwei-Fächer-Bachelor)

a) Abweichend von Ziff.1. gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2023/24
die bisher für sie jeweils geltenden Regelungen der fachspezifischen Anlage 16 in der Fassung
der Änderungen gem. Abschnitt I mit Ausnahme des Punktes 11.1. (Prüfungsleistung im Modul
mus011) bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2026.

b) Hinweis: Nach bisherigen Bestimmungen erfolgreich absolvierte Module behalten ihre Gültig-
keit.

(9) Anlage 20 a
Physik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Ziff. 1 gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23 die bis-
her für sie jeweils geltenden Regelungen der fachspezifischen Anlage 20 a (Amtliche Mitteilung
061/18 berichtigt in Amtlicher Mitteilung 09/19) in der Fassung der Änderungen gem. Abschnitt I,
Punkt 26 bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2026 nach folgenden Maßgaben:

a) Prüfungsleistungen können nur nach erfolgter Prüfungsanmeldung (siehe Punkt b) erbracht
werden. Prüfungsleistungen, die ohne Prüfungsanmeldung erbracht werden, sind nichtig; der
Prüfungsversuch gilt dann als nicht unternommen.

b) Die Anmeldung zu Prüfungen ist bis zum Ende des Sommersemesters 2026 möglich (Anmel-
destopp). Prüfungsanmeldungen, die nach dem Anmeldestopp erfolgen, sind unwirksam. Als
Zeitpunkt der Anmeldung gilt der Zeitpunkt in dem die Anmeldung der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg zugeht.

c) Nach erfolgter Anmeldung (lit. a. und b.) können Prüfungsleistungen bis längstens zum Winter-
semester 2026/27 (Prüfungsende) erbracht werden. Wird die Prüfungsleistung nicht bis zum
Prüfungsende vollständig erbracht, endet das Prüfungsverfahren ohne Ergebnis und der Prü-
fungsversuch gilt als nicht unternommen. Für Prüfungen, bei denen eine Bearbeitungsfrist ge-
setzt wird, gilt die Prüfungsleistung in dem Zeitpunkt als vollständig erbracht, in dem sie der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg vollständig zugegangen ist. Bearbeitungsfristen dür-
fen nicht nach dem Prüfungsende enden oder über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert werden.
Fristsetzungen oder Verlängerungen, die gegen diese Vorgabe verstoßen, sind unwirksam; als
Fristende gilt in diesem Falle das Prüfungsende.

(10) Anlage 26 b
Wirtschaftswissenschaften (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Ziff. 1 gilt für den Schwerpunkt Management und Ökonomie im Studiengang Zwei-
Fächer-Bachelor Wirtschaftswissenschaften gem. fachspezifischer Anlage 26 b:
Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2023/24 studieren auf Antrag nach den bisher für
sie jeweils geltenden Regelungen bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2026.

(11) Anlage 27
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt (Fach-Bachelor)
Hinweis: Bereits vor Inkrafttreten der Änderungsordnung nach bisherigen Regelungen erfolgreich ab-
solvierte Module behalten Ihre Gültigkeit. Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester
2023/24, die das Modul wir530 bereits erfolgreich absolviert haben, ist die Belegung der Module wir340
und wir535 daher ausgeschlossen.
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(12) Anlage 29
Wirtschaftsinformatik (Fach-Bachelor)
Hinweis: Für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2023/24 gilt, dass bereits erfolg-
reich absolvierte Module ihre Gültigkeit behalten.

(13) Anlage 32
Engineering Physics (Fach-Bachelor)
Abweichend von Ziff. 1. treten die Änderungen der fachspezifischen Anlage 32 Fach-Bachelor Engine-
ering Physics nach Genehmigungen durch das Präsidium der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
sowie das Präsidium der Hochschule Emden/Leer und Bekanntmachungen in den Amtlichen Mitteilun-
gen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie dem Verkündungsblatt der Hochschule Em-
den/Leer zum Wintersemester 2023/24 in Kraft.

(14) Als Studienbeginn gilt der Zeitpunkt der Immatrikulation in den jeweiligen Fach- oder Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengang an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Nach Ablauf der jeweiligen Gel-
tungsdauer bisheriger Regelungen gelten die allgemeinen Regelungen mit Wirkung für die Zukunft.

(15) Auf Antrag der*des jeweiligen Studierenden gelten für diese*n die Regelungen in der Fassung der
jeweils letzten Änderung ab dem ersten Tag des auf den Zeitpunkt der Antragstellung folgenden Se-
mesters. Als Zeitpunkt der Antragstellung gilt der Tag, an dem der Antrag der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg zugegangen ist. Der Antrag ist an das Akademische Prüfungsamt zu richten.
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Siebzehnte Änderung der Prüfungsordnung  
für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(BPO) 

Übergangsbestimmungen - Lesefassung

vom 01.08.2022 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat gemäß den §§ 41 Abs. 1 S. 2, 44 Abs. 1 S. 2 NHG 
i.d.F. vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 422), zuletzt geändert am 15.12.2015 (Nds. GVBI. 2015, S. 384), 
die folgende siebzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudiengänge an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BPO) in der Fassung vom 
06.08.2021 (Amtliche Mitteilungen 040/2021) beschlossen. Sie wurde gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG 
vom Präsidium am 19.07.2022 genehmigt.

Abschnitt I 

muar5901
Hervorheben
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Abschnitt II 

1. Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und nach der Bekanntma-
chung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Wintersemester 
2022/23 für alle Studierenden unabhängig vom Zeitpunkt des Studienbeginns in Kraft. 

2. Übergangsbestimmungen und Hinweise

(1) Abweichend von Punkt 1 gelten die Änderungen gem. Abschnitt I Punkte 7, 8 und 15 nicht für
Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23. Insoweit gelten die bisher für sie geltenden
Bestimmungen bis einschließlich Sommersemester 2026. Ab dem Wintersemester 2026/27 gelten auch
insoweit für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23 die geänderten Bestimmungen.

(2) Anlage 3 a
Professionalisierungsbereich und besondere Bestimmungen für Praxismodule für Studierende
mit außerschulischem Berufsziel
Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3 a erfolgreich absolvierte Module und Professionali-
sierungsprogramme, die Bestandteil der Anlage 3 a i.d.F. vom 06.08.2021 oder früher waren, behalten
ihre Gültigkeit.

(3) Anlage 3 b
Professionalisierungsbereich für Studierende mit Berufsziel Lehramt
Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3 b erfolgreich absolvierte Module, die Bestandteil
der Anlage 3 b i.d.F. vom 06.08.2021 oder früher waren, behalten ihre Gültigkeit.

(4) Anlage 4
Anglistik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23, die die Module ang060 bzw. ang070
bereits begonnen haben, gelten die bisher für sie geltenden Bestimmungen mit der Maßgabe, dass das
Absolvieren der (Pflicht-)Tutorien zum Abschluss des jeweiligen Moduls nicht erforderlich ist, bis ein-
schließlich Sommersemester 2025. Nach dem Sommersemester 2025 gelten auch insoweit für Studie-
rende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23 die geänderten Bestimmungen.
Auf Antrag der jeweiligen studierenden Person gilt für diese ab Antragstellung die Prüfungsordnung für
die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg (BPO) in der Fassung der jeweils letzten Änderung. Als Zeitpunkt der Antragstellung gilt der Tag,
an dem der Antrag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zugegangen ist. Der Antrag ist an das
Akademische Prüfungsamt zu richten.

(5) Anlage 11 a
Informatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1 gilt für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23, dass be-
reits erfolgreich absolvierte Module ihre Gültigkeit behalten.

(6) Anlage 14 a
Materielle Kultur: Textil (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1 gelten die Änderungen gem. Abschnitt I Punkt 25 Unterpunkte 1 bis 3 nicht für
Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23. Insoweit gelten die bisher für sie geltenden
Bestimmungen bis einschließlich Sommersemester 2025. Nach dem Sommersemester 2025 gelten
auch insoweit für Studierende mit Studienbeginn vor 2022/23 die geänderten Bestimmungen, wobei bis
einschließlich Sommersemester 2025 begonnene jedoch nicht vollständig abgeschlossene Module
mkt012 und mkt015 unter Berücksichtigung der jeweiligen bisherigen Prüfungsleistungen in das Modul
mkt016 überführt werden.
Auf Antrag der jeweiligen studierenden Person gilt für diese ab Antragstellung die Prüfungsordnung für
die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg (BPO) in der Fassung der jeweils letzten Änderung. Als Zeitpunkt der Antragstellung gilt der Tag,
an dem der Antrag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zugegangen ist. Der Antrag ist an das
Akademische Prüfungsamt zu richten.
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(7) Anlage 15 a
Mathematik (Fach-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23 gilt, dass bereits begonnene Module
nach den bisher geltenden Bestimmungen abgeschlossen werden können und bereits erfolgreich ab-
solvierte Module ihre Gültigkeit behalten.

(8) Anlage 26 a
Wirtschaftswissenschaften (Fach-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23 gilt, dass bereits absolvierte Module
wir152 oder wir051 ihre Gültigkeit behalten.

(9) Anlage 27
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1 gilt für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23, dass be-
reits erfolgreich absolvierte Module ihre Gültigkeit behalten.

(10) Anlage 29
Wirtschaftsinformatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1 gelten die Änderungen gem. Abschnitt I Punkt 34 Unterpunkt 2 nicht für Stu-
dierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23. Insoweit gelten die bisher für sie geltenden
Bestimmungen. Bereits absolvierte Module behalten ihre Gültigkeit.

(11) Anlage 31
Umweltwissenschaften (Fach-Bachelor)
Bereits erfolgreich absolvierte Module mar200 behalten ihre Gültigkeit.

(12) Anlage 34
Nachhaltigkeitsökonomik (Fach-Bachelor)

a) Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23 gilt, dass bereits absolvierte
Module wir152 (als Pflichtmodul) oder wir051 (als Wahlpflichtmodul) ihre Gültigkeit behalten.

b) Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2022/23 gilt, dass das Modul „wir361
Environment and inequality: socioeconomic linkages and policy instruments“ als Wahlpflichtmo-
dul absolviert werden kann, wenn das Modul wir152 bereits erfolgreich absolviert wurde.



Sechzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die 
Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(BPO) 

Übergangsbestimmungen - Lesefassung

vom 06.08.2021 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat gemäß den §§ 41 Abs. 1 S. 2, 44 Abs. 1 S. 2 NHG 
i.d.F. vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 422), zuletzt geändert am 15.12.2015 (Nds. GVBI. 2015, S. 384),
die folgende sechzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudiengänge an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BPO) in der Fassung vom
19.08.2020 (Amtliche Mitteilungen 052/2020) beschlossen. Sie wurde gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG
vom Präsidium am 13.07.2021 genehmigt.

Abschnitt I 

...

xapa6261
Hervorheben



Abschnitt II 

1. Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und der Bekanntmachung 
in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Wintersemester 
2021/22 in Kraft. 

2. Übergangsbestimmungen und Hinweise

(1) Anlage 3 a
Professionalisierungsbereich und besondere Bestimmungen für Praxismodule für Studierende
mit außerschulischem Berufsziel
Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Änderung der Anlage 3 a erfolgreich absolvierte Module und
Professionalisierungsprogramme, die Bestandteil der Anlage 3 a i.d.F. vom 19.08.2020 oder früher wa-
ren, behalten ihre Gültigkeit.

(2) Anlage 3 b
Professionalisierungsbereich für Studierende mit Berufsziel Lehramt
Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3 b erfolgreich absolvierte Module, die Bestandteil
der Anlage 3 b i.d.F. vom 19.08.2020 oder früher waren, behalten ihre Gültigkeit.

(3) Anlage 5 a
Biologie (Fach-Bachelor)
Hinweis: Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2021/22 gilt, dass ein bereits be-
gonnenes Modul bio405 nach den bisher geltenden Bestimmungen abgeschlossen wird und ein bereits
erfolgreich nach den bisherigen Bestimmungen absolviertes Modul bio405 seine Gültigkeit behält.

(4) Anlage 5 b
Biologie (Zwei-Fächer-Bachelor)
Hinweis: Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2021/22 gilt, dass ein bereits be-
gonnenes Modul bio405 nach den bisher geltenden Bestimmungen abgeschlossen wird und ein bereits
erfolgreich nach den bisherigen Bestimmungen absolviertes Modul bio405 seine Gültigkeit behält.

(5) Anlage 6 a
Chemie (Fach-Bachelor)

1. Ergänzend zu Punkt 1. können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2021/22
bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2023 auf Antrag und mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses weiterhin die Module che250 und che265 studieren.

2. Hinweis: Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 gelten die für Sie
bisher geltenden Bestimmungen.

(6) Anlage 6 b
Chemie (Zwei-Fächer-Bachelor)

1. Ergänzend zu Punkt 1. können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2021/22
bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2023 auf Antrag und mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses weiterhin die Module che250 und che265 studieren.

2. Hinweis: Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 gelten die für Sie bis-
her geltenden Bestimmungen.

(7) Anlage 7
Elementarmathematik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Bestimmungen nicht für Studierende mit Studienbe-
ginn vor Wintersemester 2016/17. Insoweit gelten die bisherigen Bestimmungen.

(8) Anlage 11 a
Informatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Bestimmungen nicht für Studierende mit Studienbe-
ginn vor Wintersemester 2019/20. Insoweit gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit
Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester
2019/20 auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.



(9) Anlage 29
Wirtschaftsinformatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Bestimmungen nicht für Studierende mit Studienbe-
ginn vor Wintersemester 2019/20. Insoweit gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit
Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester
2019/20 auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.

(10) Anlage 31
Umweltwissenschaften (Fach-Bachelor)
Hinweis: Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 gelten die für Sie bisher
geltenden Bestimmungen.



Fünfzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die 
Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(BPO) 

Übergangsbestimmungen - Lesefassung

vom 19.08.2020 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat gemäß den §§ 41 Abs. 1 S. 2, 44 Abs. 1 S. 2 NHG 
i.d.F. vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 422), zuletzt geändert am 15.12.2015 (Nds. GVBI. 2015, S. 384),
die folgende fünfzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudiengänge an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BPO) in der Fassung vom
08.07.2020 (Amtliche Mitteilungen 041/2020) beschlossen. Sie wurde gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG
vom Präsidium am 14.07.2020 genehmigt.

Abschnitt I 

...

xapa6261
Hervorheben



Abschnitt II 

1. Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und der Bekanntmachung 
in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Wintersemester 
2020/21 in Kraft. 

2. Übergangsbestimmungen und Hinweise

(1) Anlage 3 a
Professionalisierungsbereich und besondere Bestimmungen für Praxismodule für Studierende
mit außerschulischem Berufsziel
Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3 a erfolgreich absolvierte Module und Professionali-
sierungsprogramme, die Bestandteil der Anlage 3 a i.d.F. vom 10.09.2019 oder früher waren, behalten
ihre Gültigkeit.

(2) Anlage 11 a
Informatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21
nur folgende Änderungen:

a) Die Änderungen in Tabelle 4-Akzentsetzungsbereich - Wahlbereich Informatikmodule sowie die
Regelung zur unbenoteten Prüfungsleistung im Modul inf005 Softwareprojekt.

b) Im Rahmen des Professionalisierungsbereiches können auch Module aus den Tabellen 3 und
4 gewählt werden.

(3) Anlage 11 b
Informatik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten folgende Regelungen für Studierende mit Studienbeginn vor Win-
tersemester 2020/21:

a) Es gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 auch nach den
geänderten Bestimmungen geprüft werden.

b) Studierende gem. a) Satz 2 können sich ein bereits erfolgreich absolviertes Modul inf401
„Grundlagen der Theoretischen Informatik“ bei einer Immatrikulation in den Masterstudien-
gang „Informatik - Master of Education (Gymnasium)“ anrechnen lassen.

(4) Anlage 19
Philosophie/Werte und Normen (Zwei-Fächer-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 gelten folgende Regelungen:

a) Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Bestimmungen nicht. Insoweit gelten die bis-
herigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können
Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 auch nach den geänderten Best-
immungen geprüft werden.

b) Studierenden, die sich ab dem WiSe 2020/21 in das Erweiterungsfach (EWP) Philosophie oder
Werte und Normen einschreiben und die das Basiscurriculum nach den bisherigen Bestimmun-
gen absolviert haben, wird dieses vollständig angerechnet.



(5) Anlage 23 a
Sozialwissenschaften (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. werden Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 nach
den bisher geltenden Bestimmungen geprüft. Sie können auf Antrag auch nach den geänderten Best-
immungen geprüft werden

(6) Anlage 23 b
Sozialwissenschaften (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. werden Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 nach
den bisher geltenden Bestimmungen geprüft. Sie können auf Antrag auch nach den geänderten Best-
immungen geprüft werden.

(7) Anlage 26 a
Wirtschaftswissenschaften (Fach-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 gelten abweichend von Punkt 1.
folgende Regelungen:

a) Es gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 auch nach den
geänderten Bestimmungen geprüft werden. Hierbei wird eine Studienberatung dringend emp-
fohlen.

b) Im Rahmen des Professionalisierungsbereiches können auch Module nach den Bestimmungen
gem. Punkt 7 Vertiefungsbereich gewählt werden.

(8) Anlage 27
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt (Fach-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 gelten abweichend von Punkt 1.
folgende Regelungen:

a) Es gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 auch nach den
geänderten Bestimmungen geprüft werden. Hierbei wird eine Studienberatung dringend emp-
fohlen.

b) Ein erfolgreich absolviertes Modul pb053 „Rechtsvergleichung“ kann auf das Modul wir550
„Rechtsvergleichung“ angerechnet werden.

c) Im Rahmen des Professionalisierungsbereiches können auch die unter Punkt 4. Aufbaubereich
Wirtschaftswissenschaften und unter Punkt 6. Aufbaubereich Recht genannten Wahlpflichtmo-
dule gewählt werden.

(9) Anlage 28 a
Pädagogik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Bestimmungen nicht für Studierende mit Studienbe-
ginn vor Wintersemester 2020/21, die das Modul päd224 und/oder päd584 bereits erfolgreich absol-
viert haben.

(10) Anlage 28 b
Pädagogik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Bestimmungen nicht für Studierende mit Studienbe-
ginn vor Wintersemester 2020/21, die das Modul päd224 bereits erfolgreich absolviert haben.

(11) Anlage 29
Wirtschaftsinformatik (Fach-Bachelor)



Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 gelten abweichend von Punkt 1. 
folgende Regelungen: 

a) Es gelten nur die Änderungen in Tabelle 3 – Akzentsetzungsbereich - Praktische Informatik und
Angewandte Informatik und die Regelung zur unbenoteten Prüfungsleistung im Modul inf004
Softwareprojekt.

b) Im Rahmen des Professionalisierungsbereiches können auch Module aus Tabelle 3 gewählt
werden.

(12) Anlage 31
Umweltwissenschaften (Fach-Bachelor)

a) Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 gilt Folgendes:
Bereits erbrachte Studienleistungen im Modul mar220 behalten ihre Gültigkeit.

b) Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 gelten abweichend von Punkt 1.
nur folgende Änderungen:

ba) Die Streichung des Abschnitts 2, 
bb) die geänderten Bestimmungen im neuen Abschnitt 3 Absätze 4 bis 6 (vormals Abschnitt 4),  
bc) die geänderten Bestimmungen zum Auslandsstudium im neuen Abschnitt 5. Auslandsstudium, 
bd) die neuen Module mar991, mar992, mar993, mar255 und mar175. 
be) die geänderten Regelungen in den Modulen mar170, mar220 und mar255. 

Im Übrigen gelten für sie die bisherigen Bestimmungen. 

(13) Anlage 32
Engineering Physics (Fach-Bachelor)

a) Abweichend von Punkt 1. Treten die Änderungen der Anlage 32 Fach-Bachelor Engineering
Physics nach der Genehmigung durch das Präsidium der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg und das Präsidium der Hochschule Emden/Leer und der Bekanntmachung in den Amtli-
chen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und dem Verkündungsblatt der
Hochschule Emden/Leer zum Wintersemester 2020/21 in Kraft.

b) Abweichend von Punkt 1. gelten die Regelungen nicht für Studierende mit Studienbeginn vor
Wintersemester 2020/21. Insoweit gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit
Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende mit Studienbeginn vor Winterse-
mester 2020/21 auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.

(14) Anlage 33
Politik-Wirtschaft (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. werden Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21,
nach den bisher geltenden Bestimmungen geprüft. Sie können auf Antrag und mit Zustimmung des
Prüfungsausschusses auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.

(15) Anlage 34
Nachhaltigkeitsökonomik (Fach-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 gelten abweichend von Punkt 1.
folgende Regelungen:

a) Es gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 auch nach den
geänderten Bestimmungen geprüft werden. Hierbei wird eine Studienberatung dringend emp-
fohlen.

b) Im Rahmen des Professionalisierungsbereiches können auch die unter Punkt 7. Wahlpflichtbe-
reich genannten Wahlpflichtmodule gewählt werden.



Vierzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die 
Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(BPO) 

Übergangsbestimmungen - Lesefassung

vom 08.07.2020 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat gemäß den §§ 41 Abs. 1 S. 2, 44 Abs. 1 S. 2 NHG 
i.d.F. vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 422), zuletzt geändert am 15.12.2015 (Nds. GVBI. 2015, S. 384), 
die folgende vierzehnte Änderung der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudiengänge an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BPO) in der Fassung vom 
10.09.2019 (Amtliche Mitteilungen 074/2019, berichtigt in Amtliche Mitteilungen 002/2020) beschlossen. 
Sie wurde gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG vom Präsidium am 09.06.2020 genehmigt.

Abschnitt I 

...

xapa6261
Hervorheben



Abschnitt II 

1. Inkrafttreten

Die Änderung dieser Ordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und der Bekanntma-
chung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Wintersemester 
2020/21 in Kraft. 

2. Übergangsbestimmungen und Hinweise

Anlage 3 c 
Besondere Bestimmungen für Praxismodule für Studierende mit dem weiterführenden Berufs-
ziel Lehramt an allgemeinbildenden Schulen (Master of Education Grundschule, Haupt- und Re-
alschule, Gymnasium) 

Für Studierende mit dem Berufsziel Lehramt an Grundschulen, Lehramt an Haupt- und Realschulen, 
Lehramt an Gymnasien mit Studienbeginn vor Wintersemester 2020/21 gelten ergänzend zu Punkt 1 
die folgenden Maßgaben:  

Bereits erfolgreich nach Maßgabe der Anlage 3 c Abschnitt A i.d.F. von 08.09.2017 oder früher absol-
vierte Module behalten ihre Gültigkeit. Für bereits begonnene Module gelten die Bestimmungen der 
Anlage 3 c i.d.F. von 08.09.2017 oder früher. 



Dreizehnte Änderung der Prüfungsordnung für die 
Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(BPO) 

Übergangsbestimmungen - Lesefassung

vom 10.09.2019 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat gemäß den §§ 41 Abs. 1 S. 2, 44 Abs. 1 S. 2 NHG 
i.d.F. vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 422), zuletzt geändert am 15.12.2015 (Nds. GVBI. 2015, S. 384),
die folgende dreizehnte Änderung der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudiengänge an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BPO) in der Fassung vom
12.09.2018 (Amtliche Mitteilungen 061/2018, berichtigt in Amtliche Mitteilungen 097/2018 und
009/2019) beschlossen. Sie wurde gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG vom Präsidium am 27.08.2019
genehmigt.

Abschnitt I 

...
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Abschnitt II 

1. Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und der Bekanntmachung 
in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Wintersemester 
2019/20 in Kraft. 

2. Übergangsbestimmungen und Hinweise

(1) Anlage 3 a
Professionalisierungsbereich und besondere Bestimmungen für Praxismodule für Studierende
mit außerschulischem Berufsziel
Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3 a erfolgreich absolvierte Module und Professionali-
sierungsprogramme, die Bestandteil der Anlage 3 a i.d.F. vom 12.09.2018 oder früher waren, behalten
ihre Gültigkeit.

(2) Anlage 6 a
Chemie (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Regelungen der Anlage 6b nicht für Studierende mit
Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20. Insoweit gelten die bisherigen Bestimmungen, hinsicht-
lich der Module che120, che230 und che170 bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2021. Auf
Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende mit Studienbeginn vor Win-
tersemester 2019/20 auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.

(3) Anlage 6 b
Chemie (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die geänderten Regelungen der Anlage 6b nicht für Studierende mit
Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20. Insoweit gelten die bisherigen Bestimmungen, hinsicht-
lich der Module che120, che230 und che170 bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2021. Auf
Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende mit Studienbeginn vor Win-
tersemester 2019/20 auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.

(4) Anlage 9
Germanistik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gilt für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20, dass
das Modul ger020 auf Antrag nach den bisherigen Bestimmungen absolviert werden kann. Ein bereits
vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 9 erfolgreich absolviertes Modul ger020 behält seine Gültig-
keit.

(5) Anlage 11 b
Informatik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Ergänzend zu Punkt 1. gilt für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20, dass
ein bereits erfolgreich absolviertes Modul inf709 seine Gültigkeit behält.

(6) Anlage 15 a
Mathematik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 die
Änderungen im Anhang 1 für Module des Nebenfaches Biologie erst ab dem Sommersemester  2020.

(7) Anlage 21 a
Slavistik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die Änderungen in Punkt 5 Absatz 2 zu Freiversuch und Freiversuch
zur Notenverbesserung nicht für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20. Inso-
weit gelten die bisherigen Bestimmungen.

(8) Anlage 22
Sonderpädagogik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 gelten für die bereits absolvierten
Module sop212 und sop413 die bisherigen Bestimmungen.



(9) Anlage 27
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt (Fach-Bachelor)
Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 gelten die bisherigen Regelungen
der Anlage 27 in der für sie maßgeblichen Fassung mit folgenden Ausnahmen:

a) Durch diese Änderung unter Punkt 5 Abs. 2 S. 3 neu als Wahlpflichtmodul aufgenommenes
Modul mat991 sowie unter Punkt 6 Abs. 2 neu aufgenommene zusätzliche Module für den Pro-
fessionalisierungsbereich können auch von Studierenden mit Studienbeginn vor Wintersemes-
ter 2019/20 belegt werden.

b) Durch diese Änderung in der Modultabelle unter Punkt 5 Abs. 2 S. 3 für die Module wir070
„Einführung in das Marketing“ und wir400 „Strategisches und internationales Marketing“ geän-
derte Regelungen zu Bonusleistungen gelten auch für Studierende mit Studienbeginn vor Win-
tersemester 2019/20.“

(10) Anlage 31
Umweltwissenschaften (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20
nur folgende Änderungen:

a) Die Streichung des Abschnitts 2,
b) die geänderten Bestimmungen im neuen Abschnitt 3 Absätze 4 bis 6 (vormals Abschnitt 4),
c) die geänderten Bestimmungen zum Auslandsstudium im neuen Abschnitt 5. Auslandsstudium,
d) die neuen Module mar991, mar992, mar993 und mar255.

Im Übrigen gelten für sie die bisherigen Bestimmungen. 

(11) Anlage 32
Engineering Physics (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die Änderungen nicht für Studierende mit Studienbeginn vor Win-
tersemester 2019/20. Insoweit gelten die bisherigen Bestimmungen. Auf Antrag und mit Zustimmung
des Prüfungsausschusses können Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2019/20 auch
nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.

(12) Anlage 34
Nachhaltigkeitsökonomik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten die Änderungen nicht für Studierende mit Studienbeginn vor Win-
tersemester 2019/20 mit der Ausnahme, dass das Modul wir153 "Praxis der ökonomischen Modellie-
rung" noch nicht begonnen wurde; an dessen Stelle ist das Modul wir154 „Applied Industrial Organiza-
tion“ zu absolvieren.



Zwölfte Änderung der Prüfungsordnung für die 
Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(BPO) 

Übergangsbestimmungen - Lesefassung

vom 12.09.2018 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat gemäß den §§ 41 Abs. 1 S. 2, 44 Abs. 1 S. 2 NHG 
i.d.F. vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 422), zuletzt geändert am 15.12.2015 (Nds. GVBI. 2015,
S. 384), die folgende zwölfte Änderung der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengänge an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BPO) in der Fassung vom
08.09.2017 (Amtliche Mitteilungen 068/2017, berichtigt in Amtliche Mitteilungen 086/2017) beschlos-
sen. Sie wurde gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG vom Präsidium am 04.09.2018 genehmigt.

Abschnitt I 

...

xapa6261
Hervorheben



Abschnitt II 

1. Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium und der Bekanntmachung 
in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Wintersemester 
2018/19 in Kraft. 

2. Übergangsbestimmungen

(1) Anlage 3a
Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Anlage 3a erfolgreich absolvierte Module und Professionali-
sierungsprogramme, die Bestandteil der Anlage 3a i.d.F. vom 08.09.2017 oder früher waren, behalten
ihre Gültigkeit.

(2) Anlage 5 a
Biologie (Fach-Bachelor)
Abweichend von bzw. ergänzend zu Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fach-
semester folgende Regelungen:

a) Das Basiscurriculum, das Aufbaucurriculum und die Naturwissenschaftlichen Grundlagen
werden nach den bisherigen Bestimmungen studiert. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses können Studierende auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft
werden.

b) Bereits erfolgreich abgeschlossene Akzentsetzungsmodule bio400/410/320/350/370/390 wer-
den anerkannt.

c) Sofern nach der bisherigen Regelung bereits ein 15 KP Modul bio400/410/320/350/370/390
im Akzentsetzungsbereich erfolgreich studiert worden ist, werden folgende Module oder Mo-
dulkombinationen als 15 KP Leistung anerkannt: bio405, bio415 mit bio416, bio385, bio395
mit bio396.

d) Im Akzentsetzungsbereich ist die Belegung von Modulen, die inhaltsgleich sind zu Modulen
nach den bisherigen Bestimmungen, ausgeschlossen.

(3) Anlage 5 b
Biologie (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von bzw. ergänzend zu Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fach-
semester folgende Regelungen:

a) Das Basiscurriculum wird nach den bisherigen Bestimmungen studiert. Auf Antrag und mit Zu-
stimmung des Prüfungsausschusses können Studierende auch nach den geänderten Best-
immungen geprüft werden.

b) Studierende, die Biologie als 90-KP-Fach studieren, sind von der verpflichtenden Belegung
des Moduls bio245 ausgenommen.

c) Ein bereits erfolgreich abgeschlossenes Ergänzungsmodul bio250 wird anerkannt.
d) Bereits erfolgreich abgeschlossene Akzentsetzungsmodule bio400/410/320/350/370/390 wer-

den anerkannt.
e) Sofern nach der bisherigen Regelung bereits ein 15 KP Modul bio400/410/320/350/370/390

im Akzentsetzungsbereich erfolgreich studiert worden ist, werden folgende Module oder Mo-
dulkombinationen als 15 KP Leistung anerkannt: bio405, bio415 mit bio416, bio385, bio395
mit bio396.

f) Im Akzentsetzungsbereich ist die Belegung von Modulen, die inhaltsgleich sind zu Modulen
nach den bisherigen Bestimmungen, ausgeschlossen.

(4) Anlage 11 a
Informatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester die bishe-
rigen Bestimmungen der Anlage 11 a mit Ausnahme der geänderten Bestimmungen zu den Modulen
aus dem Akzentsetzungsbereich und zum Aufbaucurriculum Wahlpflichtbereich Mathematik. Auf An-
trag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende im zweiten und höheren
Fachsemester auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.



(5) Anlage 11 b
Informatik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester die bishe-
rigen Bestimmungen der Anlage 11 b. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses
können Studierende im zweiten und höheren Fachsemester auch nach den geänderten Bestimmun-
gen geprüft werden. Ergänzend ersetzt das Modul inf709 das Modul inf800 und die Module des Wahl-
pflichtbereichs „Praktische Vertiefung“, sofern das Modul inf709 bereits erfolgreich abgeschlossen
wurde.

(6) Anlage 14 a
Materielle Kultur: Textil (Zwei-Fächer-Bachelor)
Ergänzend zu Punkt 1. gilt für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester folgende Rege-
lung:
Lehramtsorientierte Studierende, die das Modul mkt294 bereits erfolgreich absolviert haben, bekom-
men dieses für das Modul mkt295 anerkannt.

(7) Anlage 15 a
Mathematik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester die bishe-
rigen Regelungen der Anlage 15 a mit Ausnahme

a) der geänderten Regelungen der Module mat020 und mat345, sofern diese Module noch nicht
begonnen bzw. erfolgreich abgeschlossen wurden,

b) des neuen Moduls mat365,
c) der geänderten Regelungen in Anhang 1.

Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende im zweiten und höhe-
ren Fachsemester auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden. 

(8) Anlage 15 b
Mathematik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester die bishe-
rigen Regelungen der Anlage 15 b mit Ausnahme der geänderten Regelungen zum Modul mat020
und mat200, sofern diese Module noch nicht begonnen bzw. erfolgreich abgeschlossen wurden. Auf
Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können Studierende im zweiten und höheren
Fachsemester auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.

(9) Anlage 25
Technik (Zwei-Fächer-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester für die
Module tec010 und tec020 die bisherigen Bestimmungen, sofern diese Module bereits begonnen oder
erfolgreich abgeschlossen wurden.

(10) Anlage 26 a
Wirtschaftswissenschaften (Fach-Bachelor)

a) Studierende im zweiten und höheren Fachsemester, die das Modul wir220 „Steuerlehre
und Steuerrecht“ bereits erfolgreich absolviert haben, bekommen dieses für das Modul wir221
„Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre“ anerkannt.

b) Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2017/18, die das Modul wir081 „Pro-
duktion“ noch nicht belegt haben, belegen anstelle des Moduls wir081 „Produktion“ das Modul
wir083 „Beschaffung, Produktion und Logistik“.

(11) Anlage 26 b
Wirtschaftswissenschaften (Zwei-Fächer-Bachelor)
Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2017/18, die das Modul wir081 „Produktion“
noch nicht belegt haben, belegen anstelle des Moduls wir081 „Produktion“ das Modul wir083 „Be-
schaffung, Produktion und Logistik“.

(12) Anlage 27
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. werden Studierende im zweiten und höheren Fachsemester nach den
bisher geltenden Bestimmungen geprüft. Sie können auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft werden.



a) Abweichend von Satz 1
aa) kann das Modul „Financial Management“ als Wahlpflichtmodul im Akzentsetzungsbereich

belegt werden,
ab) belegen Studierende, die das Modul wir220 „Steuerlehre und Steuerrecht“ noch nicht be-

legt haben, anstelle des Moduls wir220 das Modul wir221 „Einführung in die betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre“, 

ac) belegen Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2017/18, die das Modul 
wir081 „Produktion“ noch nicht belegt haben, anstelle des Moduls wir081 „Produktion“ 
das Modul wir083 „Beschaffung, Produktion und Logistik“. 

b) Das Modul mat990 „Mathematik für Ökonomen“ kann als Wahlpflichtmodul belegt werden.

(13) Anlage 29
Wirtschaftsinformatik (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester die bishe-
rigen Bestimmungen der Anlage 29 mit Ausnahme der geänderten Bestimmungen zu den Modulen
aus dem Akzentsetzungsbereich. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können
Studierende im zweiten und höheren Fachsemester auch nach den geänderten Bestimmungen ge-
prüft werden.

(14) Anlage 31
Umweltwissenschaften (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im vierten und höheren Fachsemester die bishe-
rigen Regelungen der Anlage 31. Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können
Studierende im vierten und höheren Fachsemester auch nach den geänderten Bestimmungen geprüft
werden.

(15) Anlage 32
Engineering Physics (Fach-Bachelor)
Abweichend von Punkt 1. gelten für Studierende im zweiten und höheren Fachsemester die bishe-
rigen Regelungen der Anlage 32.
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